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diese Kosten dem WLAN-Anbieter auferlegt werden kçn-
nen, l�sst der EuGH ausdr�cklich zu.54 Sollten die Gerichte
tats�chlich so entscheiden, w�rde es im Ergebnis bedeuten,
dass nach der EuGH-Entscheidung sich die Lage der (ge-
werblichen) WLAN-Anbieter insgesamt verschlechtert
hat. Denn statt wie fr�her bei Urheberrechtsverstçßen ab-
gemahnt und zur Kasse gebeten zu werden, riskieren sie
jetzt nicht nur gerichtliche oder behçrdliche Anordnungen
mit zus�tzlicher Passwort- und Identifizierungspflicht,
sondern auch, f�r die Gerichts- und Abmahnkosten finan-
ziell aufkommen zu m�ssen.

V. Schlussbetrachtung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der EuGH in sei-
ner Entscheidung zwar klarstellt, dass gewerbliche
WLAN-Anbieter vor Schadensersatzanspr�chen und da-
rauf bezogenen Abmahn- und Gerichtskosten bei Urheber-
rechtsverletzungen gesch�tzt sind und schafft damit ein
„St�ck“ Rechtssicherheit zumindest f�r diesen Personen-
kreis. Im Hinblick auf die Pflicht des Anbieters, sein
WLAN-Netz mit einem Passwort zu sichern, um weitere
Rechtsverstçße durch die Nutzer zu verhindern, wirft die
EuGH-Entscheidung jedoch mehr Fragen auf, als sie Ant-
worten liefert. Dies betrifft insbesondere die Frage, welche
Anforderungen an die �berpr�fung der Identit�t der
WLAN-Nutzer zu stellen sind und wie diese bei so vielen
WLAN-Nutzern wie z. B. in Restaurants oder Gesch�ften
in der Praxis umgesetzt werden soll.
Welche Auswirkungen das Urteil des EuGH auf die
Rechtspraxis und auf das k�rzlich novellierte Telemedien-
gesetz haben wird, muss sich zeigen. Die EuGH-Entschei-
dung wollte der deutsche Gesetzgeber entgegen Experten-
meinungen damals nicht abwarten und hat die Gesetzes-
begr�ndung zu § 8 Abs. 3 TMG maßgeblich auf die
Schlussantr�ge des EuGH-Generalanwalts gest�tzt, denen
der EuGH in einer wichtigen Detailfrage (Nicht-Zumut-

barkeit jeglicher Verhinderungsmaßnahmen f�r die WLAN-
Anbieter) eine deutliche Absage erteilt hat. Ob der deut-
sche Gesetzgeber nun gefragt ist und sich erneut mit der
Stçrerhaftung beim offenen WLAN-Betrieb befassen
muss, kann noch nicht abschließend beantwortet werden.
Der deutsche Gesetzgeber kçnnte eine Anpassung des § 8
Abs. 3 TMG an die Entscheidung des EuGH vornehmen
und damit die Rechtsunsicherheit, die nun insbesondere im
Hinblick auf die Unzul�ssigkeit der Passwortsicherung des
WLAN-Netzes besteht, beseitigen. Er kçnnte sich aber
auch daf�r entscheiden, erst abzuwarten, ob in der Praxis
Probleme bei der Haftung beim offenen WLAN-Betrieb
entstehen werden, die die beteiligten Parteien nicht allein
lçsen kçnnen.55 Der EuGH hat im Grunde genommen mit
seiner Entscheidung den Weg im Hinblick auf die Stçrer-
haftung beim offenen WLAN-Betrieb vorgegeben und
dem deutschen Gesetzgeber mit seiner Entscheidung nur
einen beschr�nkten Spielraum belassen. Denn die ent-
scheidenden Rechtsfragen ergeben sich aus einer Abw�-
gung zwischen den europarechtlich determinierten Rechts-
positionen, die der deutsche Gesetzgeber nicht beliebig zu
Gunsten eines oder anderen (WLAN-Anbieter vs. Urheber)
ver�ndern kann, ohne unionswidrig zu handeln.
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass auch nach der EuGH-
Entscheidung f�r die WLAN-Anbieter wenig Klarheit und
Rechtssicherheit besteht. Die WLAN-Anbieter werden
auch weiterhin vor viele Probleme und ungekl�rte Fragen
gestellt. Solange dies der Fall ist, werden weiterhin viele
WLAN-Anbieter ihre WLAN-Netze f�r die �ffentlichkeit
nicht çffnen wollen. Mit einer fl�chendeckenden Versor-
gung mit offenen WLAN-Netzen in Deutschland wird in
der n�chsten Zeit wohl nicht so schnell zu rechnen sein.

54 EuGH, 15. 9. 2016 – C-484/14, K&R 2016, 733, 736, Rn. 78 – Mc
Fadden/Sony Music.

55 Assion (Fn. 32), Kap. 5.

PD Dr. Franz Hofmann, LL.M. (Cambridge), Bayreuth/M�nchen*

Der Linksetzer auf urheberrechtswidrige Inhalte als
Urheberrechtsverletzer – oder doch besser als Stçrer?
Zugleich Kommentar zu EuGH, Urteil vom 8. 9. 2016 – C-160/15, K&R 2016,
661 ff. – GS Media BV/Sanoma u. a.

Hard cases make bad law. Die EuGH-Entscheidung GS
Media best�tigt dies um eine weiteres Mal: W�hrend es
�berzeugt, dass ein Nachrichtenportal f�r einen Link auf
eine Internetseite mit urheberrechtswidrigen Inhalten haf-
tet, obwohl es vom Berechtigten aufgekl�rt wurde, dass die
verlinkten Inhalte ohne seine Zustimmung çffentlich zu-
g�nglich gemacht wurden, leuchtet die Begr�ndung des
EuGH wenig ein. Statt in vergleichbaren F�llen einen
Eingriff in das Recht der çffentlichen Wiedergabe zu se-
hen, bietet die Intermedi�rshaftung einen interessenge-
rechteren Haftungsrahmen.

I. Hyperlinks als konstitutives Element
des Internets

Das Internet ist ohne Hyperlinks schwer vorstellbar. Sie
sind f�r die Funktionsf�higkeit desselben wesentlich. Aus
gutem Grund hat die Rechtsprechung Verlinkungen daher
im Grundsatz f�r zul�ssig gehalten.1 Namentlich der
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* Mehr �ber den Autor erfahren Sie auf S. VIII.
1 BGH, 17. 7. 2003 – I ZR 259/00, K&R 2003, 554 = BGHZ 156, 1 –
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EuGH sah aus urheberrechtlicher Sicht keine çffentliche
Wiedergabe gem�ß Art. 3 Abs. 1 InfoSoc-RL (RL 2001/
29/EG), wenn auf einer Webseite Links zu Werken bereit-
gestellt werden, die auf einer anderen Internetseite mit
Zustimmung des Urhebers frei zug�nglich sind.2 F�r die
çffentliche Wiedergabe bedarf es nach der europ�ischen
Rechtsprechung im Ausgangspunkt einer zweistufigen
Pr�fung: (1) Neben der „Handlung der Wiedergabe“ eines
Werkes muss es sich (2) um eine „çffentliche“ Wiedergabe
handeln. Wer einen anklickbaren Link zu gesch�tzten
Werken bereitstellt, macht das Werk nach dem EuGH zwar
zug�nglich.3 Eine Handlung der Wiedergabe liegt vor. Der
EuGH wertet diese jedoch nicht als „çffentlich“. Soweit
die Wiedergabe nach „demselben technischen Verfahren“
erfolgt (sowohl der Link als auch die verlinkte Webseite
sollen den Zugang zum gesch�tzten Werk im selben tech-
nischen Verfahren – n�mlich „im Internet“ – ermçglichen),
kann davon nur ausgegangen werden, wenn sie sich an ein
„neues Publikum“ richtet. Es muss sich um ein Publikum
handeln, das der Inhaber des Urheberrechts nicht hatte
erfassen wollen, als er die urspr�ngliche Wiedergabe er-
laubte. Erlaubt der Berechtigte die urspr�ngliche Wieder-
gabe im Internet, darf indes unterstellt werden, dass er an
„alle Internetnutzer als Publikum“ gedacht hat. Diese Er-
w�gungen beanspruchen nach dem EuGH auch Geltung,
wenn fremde Inhalte im Wege der Verlinkung scheinbar
zum integralen Bestandteil der eigenen Seite gemacht
werden („Framing“).4 Ein Eingriff in das Urheberrecht,
genauer: eine çffentliche Wiedergabe bzw. eine çffentli-
che Zug�nglichmachung, liegt hingegen vor, wenn tech-
nische Schutzmaßnahmen umgangen werden.5

II. Einschr�nkungen bei Verweisen auf rechts-
widrige Seiten

Unklar blieb bis zuletzt, ob Verweise auf Inhalte, die ohne
Zustimmung des Berechtigten çffentlich zug�nglich ge-
macht worden sind, eine Urheberrechtsverletzung begr�n-
den.6 Der BGH bejahte dies: „Hat der Urheberrechtsinha-
ber die urspr�ngliche çffentliche Wiedergabe nicht er-
laubt, konnte er dabei zwangsl�ufig nicht an ein Publikum
denken, an das sich die Wiedergabe richtet“.7 Auch der
EuGH sieht nunmehr – wenn auch unter einschr�nkenden
Voraussetzungen – einen Eingriff in das Urheberrecht. Im
nun entschiedenen Fall waren zur Verçffentlichung im
Playboy vorgesehene Nacktbilder auf einer australischen
Webseite (filefactory.com) çffentlich zug�nglich gemacht
worden, auf die sodann ein niederl�ndisches Nachrichten-
portal (GeenStijl.nl) verwies. Auf Beanstandungen durch
den Berechtigten gingen die Portalbetreiber nicht ein.
Vielmehr verlinkten sie insbesondere auf eine weitere
Seite mit den streitgegenst�ndlichen Fotos (images-
hack.us), nachdem diese auf Bewirken des Berechtigten
auf der australischen Seite nicht mehr verf�gbar waren.

Der EuGH kommt zu einer differenzierten Lçsung. Kurz-
um: Wer als Privatperson auf ein urheberrechtlich gesch�tz-
tes Werk verlinkt, gibt dieses Werk nur dann çffentlich
wieder, wenn er wusste oder h�tte wissen m�ssen, dass der
von ihm gesetzte Hyperlink Zugang zu einem unbefugt im
Internet verçffentlichten Werk verschafft. Werden hinge-
gen Verlinkungen mit Gewinnerzielungsabsicht vorgenom-
men, soll vermutet werden, dass der Verlinkende um die
fehlende Erlaubnis der Verçffentlichung weiß. Sofern die
Vermutung nicht entkr�ftet wird, ist das Setzen eines Hyper-
links zu einem unbefugt im Internet verçffentlichten Werk
eine „çffentliche Wiedergabe“.8 Der Begriff der çffentli-
chen Wiedergabe wird damit (weiter)9 subjektiviert.

Anders als in den vorangegangenen Entscheidungen zu
diversen Arten von Verlinkungen greift der EuGH zur
Begr�ndung auf �ltere, zumindest f�r Verlinkungen bereits
totgesagte Kriterien10 zur�ck.11 So soll es f�r die erforder-
liche „individuelle Beurteilung“ auf „eine Reihe weiterer
Kriterien“ ankommen, die „unselbst�ndig und miteinander
verflochten sind“.12 Insbesondere die „zentrale Rolle des
Nutzers“, der eine Wiedergabe vornimmt, „wenn er in
voller Kenntnis der Folgen seines Verhaltens t�tig wird,
um seinen Kunden Zugang zu einem gesch�tzten Werk zu
verschaffen“ und die Bedeutung des Vorliegens eines Er-
werbszwecks werden betont.13 Von demjenigen, der einen
Link ohne Gewinnerzielungsabsicht setzt, kann dabei nicht
erwartet werden, dass er weiß bzw. vern�nftigerweise
wissen kann, dass das einschl�gige Werk im Internet ohne
Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers verçffentlicht wurde.
Er handelt regelm�ßig nicht „in voller Kenntnis der Folgen
seines Tuns, um Kunden Zugang zu einem rechtswidrig im
Internet verçffentlichten Werk zu verschaffen.“14 Wer
aber Hyperlinks mit Gewinnerzielungsabsicht setzt, muss
sich vergewissern, dass das betroffene Werk auf der Web-
seite, zu der die Hyperlinks f�hren, nicht unbefugt verçf-
fentlicht wurde. Es wird in solchen F�llen gar vermutet,
dass das Setzen von Hyperlinks „in voller Kenntnis der
Gesch�tztheit des Werks und der etwaig fehlenden Erlaub-
nis der Urheberrechtsinhaber zu seiner Verçffentlichung
im Internet vorgenommen wurde.“15

III. Die Konsequenz: Haftungsrisiken

W�hrend dogmatisch der Tatbestand der çffentlichen Wie-
dergabe damit weiter keine klaren, der Rechtssicherheit
dienenden Konturen aufweist, stellen sich praktisch f�r
Linksetzer gravierende Haftungsrisiken.16 Ob ein Werk
mit Zustimmung des Urhebers im Internet verf�gbar ist
oder nicht, l�sst sich vielfach nur sehr schwer beurteilen.17

Dass die Erteilung von Unterlizenzen oder nachtr�gliche
Ver�nderungen an der verlinkten Seite dies zus�tzlich
erschweren, erkennt der EuGH dabei selbst.18 Tr�gt der
Verlinkende das Risiko, ob das Werk mit oder ohne Zu-
stimmung des Urhebers im Internet verçffentlicht wurde,
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graphic Performance (Ireland); EuGH, 15. 3. 2012 – C-135/10, K&R 2012,
340, Rn. 82 – SCF.

10 Vgl. Gr�nberger, ZUM 2015, 273, 276.
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13 EuGH, 8. 9. 2016 – C-160/15, K&R 2016, 661, Rn. 35 und Rn. 38 – GS

Media.
14 EuGH, 8. 9. 2016 – C-160/15, K&R 2016, 661, Rn. 35 und Rn. 47 f. – GS

Media.
15 EuGH, 8. 9. 2016 – C-160/15, K&R 2016, 661, Rn. 51 – GS Media.
16 Fuchs/Farkas, ZUM 2016, 370, 372.
17 Gr�nberger, ZUM 2015, 273, 280; Jahn/Palzer, K&R 2015, 1, 4; Jani/

Leenen, GRUR 2014, 362, 363.
18 EuGH, 8. 9. 2016 – C-160/15, K&R 2016, 661, Rn. 35 und Rn. 46 – GS

Media.



kann dies zu einem chilling effect f�hren.19 Selbst legale
Verlinkungen drohen wegen prohibitiv hoher Transakti-
onskosten im Zweifel nicht gesetzt zu werden.20 So warnte
der Generalanwalt: „If users were at risk of proceedings for
infringement of copyright under Article 3(1) of Directive
2001/29 whenever they post a hyperlink to works freely
accessible on another website, they would be much more
reticent to post them, which would be to the detriment of
the proper functioning and the very architecture of the
internet, and to the development of the information socie-
ty.“21 Das Internet l�uft Gefahr, „statischer“ zu werden.22

F�r die Meinungs- und Informationsfreiheit, aber auch f�r
die Ordnung des Internets23 ist dies eine schlechte Nach-
richt.24

Dies gilt umso mehr, als selbst f�r Privatnutzer unklar sein
wird, wann genau sie um die Rechtswidrigkeit der ersten
çffentlichen Wiedergabe „h�tte[n] wissen m�ssen“.25 Be-
sonders gravierend ist die Rechtslage f�r Verlinkende mit
Gewinnerzielungsabsicht: Selbst wenn eine solche k�nftig
nicht ohne Weiteres angenommen wird (etwa bei einem
privaten Blog, der wenige Werbeanzeigen schaltet), keine
allzu strengen Anforderungen an die Widerlegung der
Vermutung gelegt werden oder gar Ausnahmen zugunsten
der Presse26 greifen,27 d�rften Verlinkungen auf Zusatz-
informationen seltener stattfinden. Kein Trost ist dabei,
dass die Zahl der Links vielfach �berschaubar bleibt (Was
ist freilich mit Suchmaschinen?).28 Selbst die Pr�fung
eines einzigen Falls kann sich als komplex erweisen. Dies
wird vom EuGH ausgeblendet. Zu bedenken ist auch, dass
der Aufwand f�r die Pr�fung einer im Grunde im Allge-
meininteresse w�nschenswerten Verlinkung (= Ordnung
des Internets)29 mitunter gescheut werden wird, da die
verlinkten Inhalte f�r den Linksetzer zwar relevant er-
scheinen, aber eben eine geringere Bedeutung haben als
die eigenen Inhalte. Die vom EuGH angenommene Be-
weislastumkehr ist daher nicht zuletzt im Hinblick auf die
soziale Akzeptanz des Urheberrechts wenig einleuchtend.
Speziell f�r die Funktionsf�higkeit des Internets („posting
of hyperlinks by users is both systematic and necessary for
the current internet architecture“)30 �berzeugt es stattdes-
sen, Verlinkungen – in der Terminologie des EuGH –
mangels „neuen Publikums“ nicht als Urheberrechtsver-
letzungen zu sehen.31

IV. Verlinkungen als Problem der Stçrerhaftung

Dies heißt jedoch nicht, dass der Linksetzer frei von jeg-
licher Verantwortung ist. Im Gegenteil: W�hrend das sub-
jektive Kriterium des EuGH in der Sache durchaus berech-
tigt ist, stellt sich vornehmlich die Frage, ob die �ber-
legungen des EuGH am Tatbestand der çffentlichen Wi-
dergabe dogmatisch richtig aufgehoben sind. Auch wenn
es insoweit Vorschl�ge in der deutschen Literatur gibt, den
Rechtsgedanken aus § 53 Abs. 1 S. 1 UrhG („offensichtlich
rechtswidrig çffentlich zug�nglich gemacht“) auf den Tat-
bestand der çffentlichen Wiedergabe zu �bertragen (frag-
lich w�re, ob die Anforderungen an das Wissen um die
„offensichtliche Rechtswidrigkeit“ weniger streng sind als
der Fahrl�ssigkeitsmaßstab des EuGH zum Tatbestands-
merkmal „h�tte wissen m�ssen“),32 sind sowohl das deut-
sche als auch das europ�ische Recht mit Erw�gungen rund
um die Kenntnis einer Rechtsverletzung vor allem bei der
Intermedi�rshaftung33 vertraut. Namentlich Hostprovider
m�ssen – vereinfacht gesagt – grunds�tzlich erst nach
einem Hinweis auf die Rechtsverletzung reagieren (vgl.
§ 10 TMG; Art. 14 E-Commerce-RL, RL 2000/31/EG).34

Ein solches Model �berzeugt auch f�r Linksetzer,35 zumal
es f�r Verweise auf rechtswidrige Inhalte nicht ohne Vor-
bild ist. Eine Parallele zum Lauterkeitsrecht dr�ngt sich
fçrmlich auf: Selbst bei einem Verweis auf rechtswidrige
Inhalte haftet nach der hçchstrichterlichen Rechtsprechung
der Linksetzer unter Ber�cksichtigung der Rechtsgedan-
ken aus §§ 7 ff. TMG wettbewerbsrechtlich grunds�tzlich
erst dann, wenn er auf die Unlauterkeit des fremden Inhalts
hingewiesen worden ist (bzw. dessen Rechtswidrigkeit
deutlich erkennbar ist).36 Dogmatisch geht es nicht um
die Verantwortlichkeit f�r eigene Inhalte, sondern um die
Haftung wegen der Verletzung lauterkeitsrechtlicher Ver-
kehrspflichten. Wenn dies zwar mittlerweile als t�ter-
schaftliche Haftung verstanden wird,37 bleibt es in der
Sache ein Fall mittelbarer Haftung. Mit Blick auf den
Umfang der f�r die Haftung erforderlichen Verkehrs-
pflichtverletzung arbeitet der BGH in der Tat ausdr�cklich
heraus, dass dabei zu ber�cksichtigen ist, „dass die sinn-
volle Nutzung der un�bersehbaren Informationsf�lle im
Internet ohne den Einsatz von Hyperlinks zur Verkn�pfung
der dort zug�nglichen Dateien weitgehend eingeschr�nkt
w�re“.38 Hyperlinks sind „aus der Sicht der Internetnutzer
unerl�sslich, um die un�bersehbare Informationsflut im
Internet zu erschließen.“39 In der Regel begr�ndet richti-
gerweise das Setzen eines Links genauso wenig wie der
Betrieb einer Internetplattform als solches jeweils eine
Verkehrspflichtverletzung – und erst Recht keine Verwirk-
lichung des Deliktstatbestandes selbst.

Das Lauterkeitsrecht zeigt dabei die grunds�tzliche Prak-
tikabilit�t eines mittelbaren Haftungsmodells (Intermedi-
�rshaftung) f�r Verweise auf rechtswidrige Inhalte. Der
Vorteil liegt vor allem darin, dass der Umfang der im
konkreten Fall bestehenden Verkehrspflichten einerseits –
anders als eine starre Vermutungsregel bei Verlinkungen
mit Gewinnerzielungsabsicht – flexibel ist, andererseits
aber bereits eine umfangreiche Erfahrung dazu in der
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Jugendgef�hrdende Medien.

38 BGH, 18. 6. 2015 – I ZR 74/14, K&R 2016, 104 = BGHZ 206, 103 Rn. 24 –
Haftung f�r Hyperlink; bereits BGH, 1. 4. 2004 – I ZR 317/01, K&R 2004,
388, 391 = BGH 158, 343 – Schçner Wetten.

39 BGH, 18. 6. 2015 – I ZR 74/14, K&R 2016, 104 = BGHZ 206, 103 Rn. 25 –
Haftung f�r Hyperlink.



Rechtsprechung besteht. Zwar ist es durchaus denkbar,
dass die Rechtsprechung zu den Anforderungen an die
spezifischen �berwachungs-, Pr�fungs-, bzw. Verkehrs-
pflichten wertungsm�ßig auf die Voraussetzungen f�r die
Widerlegung der Vermutung �bertragbar ist; eine im Er-
gebnis vergleichbare Lçsung kann aber einfacher �ber das
bereits bekannte Konzept der Intermedi�rshaftung erzielt
werden. Presseprivilegierungen, der sozialen Bedeutung
von durch Suchmaschinen bereit gestellte Linksammlun-
gen, aber auch dem Wissen um die Rechtswidrigkeit der
verlinkten Inhalte kann durch entsprechend moderate/
strenge Verkehrspflichten Rechnung getragen werden.
Die Verkehrspflichten kçnnen bei offensichtlich rechts-
widrigen Inhalten durchaus weitreichend sein, w�hrend
private Nutzer tendenziell erst nach einem klaren Hinweis
verantwortlich w�ren.40 Raum f�r interessengerechte
Lçsungen besteht in jedem Fall.
Entscheidend ist, dass es im Kern um eine Frage der
Rechtsdurchsetzung geht. Die eigentliche Rechtsverlet-
zung begeht schließlich derjenige, der ohne Zustimmung
des Urhebers das streitgegenst�ndliche Werk im Internet
zug�nglich macht. Der Urheber hat dabei selbstredend die
Mçglichkeit, gegen derartige Zug�nglichmachungen vor-
zugehen. Effektiver Rechtsschutz ist freilich erst dann
gegeben, wenn nicht nur gegen den ersten Uploader (der
mçglicherweise nicht ermittelbar ist o. �.) vorgegangen
werden kann, sondern auch Vermittler wie Linksetzer zum
Zwecke der Rechtsdurchsetzung herangezogen werden
kçnnen. Dass Dritte, selbst am besten in der Lage sind,
Rechtsverstçßen ein Ende zu setzen (bzw. diese zumindest
zu erschweren),41 entspricht dem Gedanken des europ�i-
schen Rechts (vgl. Art. 8 Abs. 3 InfoSoc-RL; Erw�gungs-
grund 59 InfoSoc-RL; Art. 11 S. 3 Enforcement-RL,
RL 2004/48/EG). Dass der Linksetzer f�r die urspr�ng-
liche Rechtsverletzung nicht kausal ist (der Linksetzer
kann hinweggedacht werden, ohne dass die Rechtsverlet-
zung entf�llt),42 sondern nur den Zugang erleichtert, ist
von geringerem Gewicht.43 Sie kçnnen ohne Weiteres als
Vermittler bzw. Mittelspersonen verstanden werden.44

Wertungsm�ßig �berzeugt es, sie bei der Bek�mpfung
der Rechtsverletzung einzubinden, nicht zuletzt weil der

Verlinkende die „Gefahr der Verbreitung etwaiger rechts-
widriger Inhalte“ greifbar erhçht.45

V. Fazit

Trotz der hier ge�ußerten Kritik erweist sich die EuGH-
Entscheidung GS Media im Ergebnis als richtig. Wer
darauf aufmerksam gemacht wird, dass ein Link auf (ur-
heber-)rechtswidrige Inhalte verweist, ist in der Pflicht,
den Verweis zu lçschen. W�hrend allerdings der EuGH
im Falle von mit Gewinnerzielungsabsicht gesetzten
Links im Kern vermutet, dass ein Link auf ein unbefugt
im Internet verçffentlichtes Werk eine çffentliche Wie-
dergabe darstellt, haftet der Linksetzer nach hier vertrete-
ner Ansicht nur im Falle der Verletzung von Pr�f-, �ber-
wachungs- bzw. Verkehrspflichten als Stçrer. Regelm�ßig
lçst – nach hier vertretener Ansicht – erst ein einschl�gi-
ger Hinweis die Haftung aus. Der Vorteil ist dabei ein
doppelter: Erstens wird der Linksetzer von schwer be-
herrschbaren Haftungsrisiken entlastet. Zweitens bleiben
die Rechteinhaber nicht ohne Schutz. Linksetzer kçnnen
bei der Rechtsdurchsetzung durchaus auf eigene Kosten
eingespannt werden.

40 Vgl. BGH, 18. 6. 2015 – I ZR 74/14, K&R 2016, 104 = BGHZ 206, 103,
Rn. 25 – Haftung f�r Hyperlink („Sofern ein rechtsverletzender Inhalt
der verlinkten Internetseite nicht deutlich erkennbar ist, haftet derjenige,
der den Link setzt, f�r solche Inhalte grunds�tzlich erst, wenn er von der
Rechtswidrigkeit der Inhalte selbst oder durch Dritte Kenntnis er-
langt.“); auch soll es nach dem BGH im Lauterkeitsrecht nicht darauf
ankommen, „ob die Rechtsverletzung klar erkennbar ist“, Rn. 27.

41 Vgl. BGH, 26. 11. 2015 – I ZR 174/14, K&R 2016, 171 – Stçrerhaftung
des Access-Providers.

42 Stadler, K&R 2016, 108 f.; s. a. BGH, 17. 7. 2003 – I ZR 259/00, K&R
2003, 554, 557 f. = BGHZ 156, 1 – Paperboy („Es wird deshalb
grunds�tzlich kein urheberrechtlicher Stçrungszustand geschaffen,
wenn der Zugang zu dem Werk durch das Setzen von Hyperlinks [. ..]
erleichtert wird.“).

43 Vgl. Fuchs/Farkas, ZUM 2015, 110, 118; Hendel, ZUM 2014, 102, 110.
44 Nicht diskutiert von Schlussantrag Generalanwalt 7. 4. 2016 – C-160/15

Rn. 82 ff. Verwiesen wird auf Unterlassungsverf�gungen gegen den
Hostprovider.

45 BGH, 18. 6. 2015 – I ZR 74/14, K&R 2016, 104 = BGHZ 206, 103
Rn. 23 – Haftung f�r Hyperlink; vgl. Ohly, NJW 2016, 1417, 1419.

RA Dr. Carlo Piltz, Berlin*

Die Datenschutz-Grundverordnung
Teil 3: Rechte und Pflichten des Verantwortlichen und Auftragsverarbeiters

Im Anschluss an den zweiten Teil der Beitragsreihe
(Heft 10/2016) zur Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) wird in diesem Teil 3 der Blick auf ausgew�hl-
te Rechte und Pflichten der datenverarbeitenden Stellen
gelegt.

I. Allgemein

Kapitel IV der DSGVO befasst sich schwerpunktm�ßig1

mit den allgemeinen Pflichten des Verantwortlichen und

Auftragsverarbeiters. Der Anspruch der DSGVO ist es, die
Verantwortung und Haftung des Verantwortlichen f�r jed-
wede Verarbeitung personenbezogener Daten, die durch
ihn oder in seinem Namen erfolgt, zu regeln.2

K&R 11/2016 Piltz, Datenschutz-Grundverordnung 709

* Mehr �ber den Autor erfahren Sie auf S. VIII.
1 Auf eine Betrachtung von Abschnitt 5 „Verhaltensregeln und Zertifizie-

rung“ wird hier verzichtet.
2 ErwG 74.


